
Vorzeitiger Baubeginn bei 
SuedOstLink
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Warum führt TenneT den vorzeitigen 
Baubeginn durch?

TenneT erhält dadurch mehr Flexibilität bei 
den Bauarbeiten und kann SuedOstLink  
insgesamt schneller realisieren.

Welche Baumaßnahmen finden statt?

Zu den Baumaßnahmen zählen je nach  
Planungsabschnitt Fällungen und Rodun-
gen, Unterquerungen, Arbeiten an den  
Gräben und am Konverter sowie die  
Suche nach Flächen für Artenschutz  
und Kompensation.

Mit dem vorzeitigen Baubeginn führt TenneT einzelne  
Baumaßnahmen bereits vor Erlass des Planfeststellungs-
beschlusses durch. 

TenneT kann nach dem Beschluss 
mit den Bauarbeiten am gesamten  
Trassenverlauf fortfahren.

TenneT beantragt bei der Bundesnetz-
agentur den vorzeitigen Baubeginn 
für einzelne Aktivitäten pro Abschnitt.

Die Bundesnetzagentur genehmigt 
nach Prüfung der Unterlagen den 
Antrag auf vorzeitigen Baubeginn.

TenneT beginnt daraufhin mit Bau- 
arbeiten an einzelnen, genehmigten 
Stellen des Trassenverlaufs.

Die Bundesnetzagentur erteilt den Planfest-
stellungsbeschluss und genehmigt damit 
die Planung der gesamten Trasse.

Was ist die gesetzliche Grundlage  
für den vorzeitigen Baubeginn?

§ 44c Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetz ermöglicht einen vorzeitigen Bau-
beginn, wenn ein berechtigtes öffentli-
ches Interesse vorliegt. Die in Anspruch 
genommenen Flächen müssen wieder 
in ihren ursprünglichen Zustand zurück-
versetzt werden können, also reversibel 
sein.

Weitere Informationen zu SuedOstLink  
finden Sie auf unserer Projektwebseite  
www.tennet.eu/de/projekte/suedostlink
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